
Beiblatt zurParlamentskorrespondenz l7e April 1952 

A n t rag e b e a n t wo r t~~ 

Die Abg.D r a x 1 e r und Genossen haben am 21.März doJ. ein im 

Vorjahr 1. Vorarlberg durchgeführtes gerichtliches Strafverfahren gegen 

einen Kaufmann, der naoh Abweisung seines Gesuches, für ein Branchenver­

zeichnis das Landeswappen verwenden zu dürfen, an die Vorarlberger wie auch 

an 4;e Steiermärkische Landesregierung geschrieben hatte, er werde statt 
o 

de. LN'lde8wappe~8 einen Amtsschimmel mit einem schwarzen Tintenkuli hinter 
~. 

6am Ohr als oharakteristisch für die Verwaltungstätigkeit in sein Branohen-

Ter~~hn1a aufnehmen, zum Anlass einer parlamentarischen Anfrage genommen. 

Sie ~chta'ea an den Justizminister die Frage, welohe Kosten durch die 

~-.geer1?-e'bllng der Staatskasse erwachsen sind und in welcher Weise man 

die JrhebU!lß ~olcher. überflÜssiger Anklagen unterbinden kCinne. 

!undesminister für Justiz Dr.T s c h ade k hat diess Anfrage 

~hr 'Jie 'olgt beantwortet: 

Es is:tJ'Lltreffend, dass das Landesgericht Feldkirch als Ge-

J Itchworneng.ri,cht a.m ~5.April 1951 den Wiener Kaufmann liichard Schäler 

wegen des von den Anfragestellern angeführten Sachverhaltes des Vergehens 

M@ § lOO $tG • .,.1'N1.dig erkannt und zu ~inem Monat Arrest verurteilt hat. 

'Dar Oberste aerithii.*of hat' mit Erkenntnis vom 14.März 1952 der vom 

Verurt~iltcB erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde Folge gegeben, den Wahrspruc~ 

der Ge$ohwornen und das darauf beruhende Urteil aufgehoben und die Sache 

an "8 La.ndesgerio~f; fÜJ!l Strafsachen Wien als Geschwol.'nengericht zur neuel.'-

11~GIIVerhandlUllti und Entsoheidung verwiesen.., 

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich daher, dass das ve~rteilende 

~tDis des L~jesßerichtes Feldkirch durch Geschworne gefällt wurde, 

41. in der So~t4fr~e allein zu, erkennen haben. 

lU.ns~ob.t11ch der von den Herren Anfragest eIl ern a.ufgeworfenen 

~"" .• w~A:\he Kosten der Staatskasseduroh die AnklagG~rhebung und bisherige 

Ve~ua~n ~~ch$a~ sind, 1st festzustellen, dass sieh diese Kosten 

.1tf~ .. i, IIlloh. annähernd bestimmen lassen. Sie setzen sioh nämU.oh 

zUa_e19. a.us t~r Jn'tlohnung für das Geribhtspersonal, .den Kosten für 

SCQei'bmater1al, .~euohtung, Beheizung, Unterbringung usw. und aus den 

nodh im einz4~ :"all entstehenden Kosten an Gebührenfiir Gesobworne, 

ZeUCGIl, S .. ch:v~ •• ~1ge uew. 
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Im :"a110 eines rechtskräftigen Schuldspruches 'wäre gemäss § 28 der 

gerichtlichen. Ein'Jringungs- und ~UntswirtschaftsvGrordnung, BGBl .. Nr,,185/48, 

bei einem rochtskräftigen Sch''.lldsprlch wegen Vergehens bei Entscheidung durch 

ein Geschwornengericht der Verurteilte zum Ersatz eines Pauschalkostenbei­

tragGs zwischon 200 und 50QO S schuldig zu erkennen, bei dessen Bemessung 

auf die wirtsc~aftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen,die Belastung 

durch Sicherheitsbehörden und GBrich~e, die dem Gerichte erwachsenen Aus­

lagen, insbesonders Gebühren der Zeugen u.."'ld Geschwo.rnan und für auswärtige 

Amtshandlungen Rücksicht. zu nehmen ist. Im gegenständlichen Verfahren ist 

mangels rechtsF-l'äftiger Verurteilung ,aber ein solcher Pauschalkostenbei trag 

dem Angeklagten nicht auferlegt worden. Ware er aber verurteilt worden, 

so wäre der Pauschalkostenbeitrag im Rahmen der oben angeführten Beträge 

zu bemessen gewesen, Um eine weitere Belastung der Gerichte durch Erhebung 

der durch das gegenständliche Strafverfahren verursachten Kosten zu vermeiden, 

welche Erhebung neuerlich Kosten verursachen müsste, nehme ich daher von 

einer dahingehenden Vere.nlassunß Abstand. 

Das Bundesministerium für Justiz, dem das gegenständliche Strafverfahren 

erst aus Anlass der k1frage der Hexren Abgeordneten zur Kenntnis gebraoht 

wurde'J da es sich nicht um eine für die zustii,nclige Staatsanwal tschaft 

gemäss § 39 der staatsanwaltschaftlichen Gesohäftsordnung berichtspflichtige 

Strafsache handelt, ersucht die durch die Entscheidung des Ober.stan Gerichts­

hofes nunmehr zuständig gewordene Oberstaatsanwaltschaft Wien jedochiunter 

einem die Staatsanwaltschaft Wien anzuweisen, an Hand des Erkerlntnisses 

des Obersten Gerichtshofes zu prüfen, in welcher Richtung die Verfolgung das 

Richard Schöler aufrecht zu erhalten sein wird. 

Zusammenfassend beehre ich mich, die Anfrage der Herren Abg.Draxler und 

Genossen daher zu beantworten: . 

lQ Die durch die Anklageerhebungund bisherigen Verhandlungen erwachsenen 
Kosten lassen sich im gegenständlichen Einzelfall nicht annähernd bestimmen, 
und es können nur die Bestimmungen über die Festsetzung eines Pauachalkosten­
beitrages als Richtschnur herangezogen werden. 

2. Bei der gegenständlichen l~~ageerhebung handelt es sioh um einen 
Einzelfall, der keine Verlo,nla.s,sung bietet, die Berichtspflicht der Staats­
anwal tschaftün etwa zu 8.!'1ii/oi i:Arn" Das J3'.mdesministerium für Justiz trifft 
jedoch :im vorliegenden Einzelfall Veranlassun~, die Frage der Aufrechter" 
haltung der Verfolgung zu über:priIfenc 

-'e--g-tt--
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